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Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, der vorliegende Gesetzentwurf regelt die 
Einrichtung einer Landesregulierungsbehörde. Diese Behörde soll die Vorschriften zur 
Regulierung der Strom- und Gasnetze zum einen überwachen, aber auch vollziehen. Der 
Gesetzentwurf regelt dabei sowohl die personelle Struktur als auch den organisatorischen 
Aufbau der Regulierungskammer. Der nächstmögliche Termin des Einsatzes dieser 
Behörde ist übrigens der 01.01.2019, denn bis zum 31.12.2018 sind diese Vorschriften 
durch Organleihe bei der Bundesnetzagentur geregelt. 

Dem Thema ging bereits eine große Befassung im Umwelt- Energie- und 
Naturschutzausschuss voraus. Die Koalitionsfraktionen hatten einen 
Selbstbefassungsantrag unter dem Titel „Einrichtung einer Landesregulierungsbehörde, 
mögliche Kündigung der Organleihe bei der Bundesnetzagentur und Ablösung durch eine 
eigene Landesnetzagentur“ sechsmal beraten. Dabei gab es eine mündliche Anhörung, 
aber auch zahlreiche schriftliche Stellungnahmen. Die Kritik der Anzuhörenden war, dass 
es durch die großen Wege zu hohen Wartezeiten kommt, besonders bei der Bewilligung 
ihrer Anträge. Wir versprechen uns durch dieses Gesetz, dass wir durch eine eigene 
Expertise der Landesverwaltung in Regulierungsfragen im Land gewinnen. Wir 
versprechen uns auch, dass wir durch die fachliche Bewertung durch die Landesregierung
für Positionen der Thüringer Netzwerkbetreiber gewinnen können. 
Ich möchte nicht unerwähnt lassen, dass auch die CDU-Fraktion sich mit diesem Thema 
unter dem Titel „Thüringens Gestaltungsspielräume bei der Energiewende stärken“ 
beschäftigt hatte. Für eine Landesenergieagentur haben wir bereits vor etwa zehn 
Monaten hier im Plenum diskutiert, auch diesen Antrag haben wir im Ausschuss für 
Umwelt-, Energie- und Naturschutz fortberaten. Ich danke für die Aufmerksamkeit.
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